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366/J Anfras.e 

der Abgeordneten M ahn e r t und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend willkürliche Auslegung des Studienbeihilfengesetzes 

durch das Bundesministerium für'Unter~icht 

-.-0-.-,0"-

In § 7 Abso 2 desStudienbeihi'lfengesetzes' heißtees :ausdrücklich,- -daß 

der Studierende das Vorliegender.Voraussetzungen.der §§ 3 - 5 spätestens 

.yier }'loch~n nach Begi,nn eines jeden Studienjahr~§ der Studienbeihilfen­

kommission nachzuweisen hat. 

Da .die Aussendung des Bundesministeriums·für,Unterricht, 

Ze 103 .. 986~I/5/64,wonach die Vorlage-der Lohnzettelim.:!änner j"edenJahre~ 

erfolgen soll, zu der oben· genannten-Bestimmung des Studienbeihilf,enge­

setzes in eindeutigem Widerspruch steht, richten die unterzeichneten Ab ge­

ordneten an den Herrn Bundesminister für Unterricht die 

1) Warum erfolgte eine solche unrichtige Interpre.tation des Studieribei­

~hilfengesetzes? 

2) Sind Sie bereit, eine sofortige Zurücknahme der gegenständlichen An­

weisung r Ihres Ministeriums zu verfügen? 
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